
 
 
1.8.4 Fledermäuse 
 
Fledermäuse nehmen im Tierreich eine besondere 
Stellung ein: Sie sind die einzige Säugetiergruppe, 
die im Laufe der Evolution die Fähigkeit des aktiven 
Fluges entwickelt hat und sich bei der nächtlichen 
Nahrungssuche mittels Ultraschall-Echoortung 
orientiert. Die einheimischen Fledermausarten und 
ihre Lebensräume stehen gemäß Bundesarten-
schutzverordnung und Thüringer Naturschutzgesetz 
unter besonderem Schutz. Das Altenburger Land 
beheimatet derzeit 13 der insgesamt 24 in 
Deutschland vorkommenden Fledermausarten. Bei 
diesen einheimischen Arten handelt es sich 
ausnahmslos um reine Insektenfresser, die in 
Sozialverbänden mit bis zu mehreren hundert 
Tieren leben. Obwohl durch die Bundesartenschutz-
verordnung geschützt, sind alle 13 Arten in ihrem 
Bestand gefährdet bzw. stark gefährdet. Für den 
Schutz einiger Arten trägt der Landkreis eine 
besondere Verantwortung.  
 
Das Überleben der Fledermäuse ist aufgrund der 
Zerstörung ihrer Nahrungsgrundlage durch Einsatz 
von Pestiziden und der Trockenlegung von 
Feuchtgebieten bedroht, ihre Lebensräume und 
Jagdgebiete gehen durch Habitatfragmentierung 
und Landschaftsvereinheitlichung verloren. Da 
Fledermäuse ortstreu sind und über Generationen 
hinweg die gleichen Wochenstuben und Winter-
quartiere nutzen, stellt die Quartierzerstörung die 
Hauptgefährdung dar. Um der Bedrohung 
gebäudebewohnender Fledermausarten durch 
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
entgegenzuwirken, rief das Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und Naturschutz im Mai 1999 die 
thüringenweite “Aktion Fledermausfreundlich” ins 
Leben. 
 
Diese wendet sich direkt an die Bevölkerung mit der 
Aufforderung zu einem aktiven Mitwirken am Erhalt 
bestehender und der Schaffung neuer Fledermaus-
quartiere. Fledermausfreundliche Immobilienbe-
sitzer, die durch das Anbringen von Flachkästen 
hinter Fensterläden, in Dachstühlen oder an 
Fassaden einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
bedrohter Arten leisten, werden seitdem durch ein 
Zertifikat und eine Plakette am Hauseingang 
honoriert. Bislang konnten im Altenburger Land 59 
Plaketten an private Artenschützer und öffentliche 
Einrichtungen vergeben werden. Aber auch wenn 
der bisherige Erfolg der “Aktion Fledermaus-
freundlich” einen allmählichen Imagewandel der 
Flugsäuger erkennen lässt, begegnet ein Großteil 
der Bevölkerung Fledermäusen aufgrund ihrer 
nachtaktiven Lebensweise immer noch mit 
Argwohn. In der Aufklärung und Bekämpfung dieser 
Vorurteile liegt die Aufgabe des Artenschutzes.  
 

Weitere Informationen zur “Aktion Fledermausfreund-
lich” sind beim Fachdienst Umwelt, Jagd und Fischerei 
des Landratsamtes Altenburger Land, Telefon: 03447 
586-478 erhältlich: 
 
1.8.5 Fischotter 
 
Wenn der Naturschutz öffentlichkeitswirksam wird, 
dann geschieht dies oft über “Negativschlagzeilen”: 
Arten, die vom Aussterben bedroht sind, Lebensräume 
die zerstört werden oder eben Baumaßnahmen, die 
von kleinen Hufeisennasen aufgehalten werden. Doch 
es gibt auch positive Entwicklungen zu vermelden und 
dazu gehört zweifelsohne, dass unsere Bäche, Flüsse 
und Teiche wesentlich sauberer geworden sind.  
 
Obwohl Gewässerverunreinigungen gemäß den 
Regelungen des Thüringer Wassergesetzes eine 
Straftat sind, gelangten bis 1990 oft völlig ungeklärte, 
industrielle Abwässer in unsere Fließgewässer und 
zerstörten die gesamte Ökologie. Seit 1990 trat hier 
eine wesentliche Verbesserung ein. Modernste Klär-
anlagen, sowohl für häusliche wie auch industrielle 
Abwasser, sorgen dafür, dass nur noch gereinigtes, 
unbelastetes Wasser in unsere Flüsse abgegeben 
werden darf. Folglich erholen sich unsere Fließge-
wässerlandschaften zunehmend. Ein untrüglicher Indi-
kator für diese Entwicklung ist die Rückkehr längst 
verschollen geglaubter Arten. Auch die für unseren 
Landkreis als kleine biologische Sensation anzusehen-
de Wiederkehr eines Fischotters kann demzufolge als 
Beweis gelten.  
 
Der Fischotter galt für das Altenburger Land als 
ausgestorben, da der letzte Sichtnachweis aus dem 
Jahr 1935 stammt (Todfund bei Fockendorf). 
Dementsprechend glaubten weder die Mitarbeiter der 
UNB noch die Mitarbeiter des Mauritianums, dass (laut 
eines Telefonats im September 1999) der damalige 
Wintersdorfer Bürgermeister Thomas Reimann bei 
Lehma einen Fischotter überfahren hat. Man ging von 
einer Verwechslung mit einem artverwandten Säugetier 
aus. Doch Herr Reimann bewahrte das Tier 
glücklicherweise in seiner Kühltruhe auf und nach einer 
Begutachtung durch die Säugetierexpertin Kathrin 
Worchesch vom Naturkundemuseum stand fest, dass 
ein junges Fischotterweibchen den Weg ins 
Altenburger Land fand. Woher die junge 
Fischotterdame kam, konnte nicht mehr ermittelt 
werden. Bekannte Fischotterreviere liegen jedoch 
relativ weit entfernt in der Dübener Heide oder im 
Böhmer Wald. Thomas Reimann ließ das Tier 
schließlich auf eigene Kosten präparieren und übergab 
es als Dauerleihgabe an das Naturkundliche Museum 
Altenburg, in dem seither wissenschaftliche Unter-
suchungen zu dieser äußerst scheuen Säugetierart 
laufen. 
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Fischotterdame „Ottilie“ im Mauritianum 
 
1.8.6 Seeadler, Schwarzstorch & Co. 
 
Ein Indiz für die Verbesserung der Lebensraum-
ausstattung, zumindest in einigen Teilen unseres 
Landkreises, sind die Ansiedlungen von Schwarz-
storch, Seeadler und Kranich, die man eher in 
großen zusammenhängenden Waldgebieten wie im 
Thüringer Wald oder in den seenreichen Land-
schaften Mecklenburg-Vorpommerns vermuten 
würde.  
 
Die ersten Nachweise für diese seltenen Arten 
wurden beim Schwarzstorch 2001 bekannt. Seitdem 
brütet ein Pärchen regelmäßig im Leinawald und 
zieht jedes Jahr bis zu vier Junge groß. Der 
Schwarzstorch ist ein Zugvogel, der im Herbst nach 
Südosten und Südwesten, teilweise auch nach 
Süden abwandert. Überwinterungsgebiete sind  
vorwiegend in Ostafrika.    
 
Ein weiterer Zugvogel hat seit wenigen Jahren das 
Altenburger Land als passenden Brutplatz entdeckt 
– der Kranich. Vereinzelt konnte man schon seit 
vielen Jahren auf ehemaligen Bergbauflächen im 
nördlichen Landkreis einige Exemplare dieser 
schönen Vögel während der Herbstzüge beim 
Rasten und Futteraufnehmen auf großen Feldern 
beobachten. Vor drei Jahren etwa tönte der 
unverwechselbare Ruf des großen Schreitvogels 
jedoch zu ungewöhnlicher Zeit, nämlich im April zur 
Balz- und Brutzeit, aus einem ehemaligen 
Tagebaurestloch bei Zechau. Dort brütet seitdem 
ein einzelnes Kranichpaar und zieht seine Jungen 
groß.    
 
Ein Brutpaar des Seeadlers wurde 2002 erstmals 
beim Horstbau im Leinawald beobachtet. Zum 
Bruterfolg kam es dann einige Jahre später und der 
Seeadler ist seitdem regelmäßiger Brutvogel in 
unserem Landkreis, mit jährlich mindestens einem 
großgezogenen Jungvogel. Dies ist eine kleine 
Sensation nicht nur für unseren Landkreis. In ganz 
Thüringen ist dies die einzige bekannte Ansiedlung 
des stolzen Greifes, der sonst eher in Norddeut-
schlands seenreichen Landschaften beheimatet ist. 
Die Bestände des Seeadlers in Deutschland steigen 
seit 1900 wieder langsam an, nachdem die Adler 

vorher gnadenlos als schädliche Raubvögel gejagd und 
fast ausgerottet wurden. Allerdings stagnierten die 
Bestände in der Jahrhundertmitte plötzlich  wieder und 
ganz wenige Adlerpaare brüteten noch erfolgreich.  
 
Jahrelang waren die Ursachen für diese Entwicklung, 
deren Auswirkungen auch andere Greifvögel  betrafen, 
nicht erkannt worden. In den USA fand man schließlich 
heraus, dass als eine der Hauptursachen für die 
dramatischen Schäden bei den Wildtieren das DDT, ein 
damals hochgelobtes Pflanzenschutzmittel verantwort-
lich war. Weltweite Proteste, nicht zuletzt aber wegen 
der Gefährdung für den Menschen, führten dann in den 
70er Jahren zum Verbot der Anwendung in beiden 
deutschen Staaten. Danach ging es mit der 
Bestandsentwicklung bei vielen Wildtieren wieder 
aufwärts, beispielhaft belegt durch die jährlichen 
Bestands- und Reproduktionskontrollen aller Seeadler-
brutplätze in ganz Deutschland. Der Bestandsaufbau 
ist noch nicht abgeschlossen, es kommen jährlich etwa 
25 Neuansiedlungen in Deutschland hinzu. Sofern die 
scheuen Seeadler weiterhin als Bereicherung unserer 
Naturausstattung angesehen werden und das 
Wohlwollen unserer Bürger, besonders jedoch von 
Politikern, Fischern, Anglern und Jägern genießen, wird 
es hoffentlich nicht wieder geschehen, dass sie zur 
Vernichtung freigegeben werden.  
Die Adler beginnen relativ zeitig im Jahr mit ihrem 
Brutgeschäft. Schon im Januar sind gelegentlich 
Aktivitäten am Horstbaum und Balzspiele zu 
beobachten. Die Eiablage erfolgt dann meist Ende 
Februar bis März, die Jungen schlüpfen im Mai und 
werden im Juli flügge. In dieser Zeit der Horstbindung 
und Jungenaufzucht reagieren die Elterntiere sehr 
sensibel auf Störungen. Deshalb unterliegt diese Art, 
wie viele andere Vogelarten, strengsten artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen, die darauf abzielen, den 
Tieren den größtmöglichen Schutz zu gewähren. So ist 
es Aufgabe der Naturschutzbehörde, geeignete 
Schutzmaßnahmen während der Brutzeit mit den 
Bewirtschaftern der Waldgebiete mit Horstbäumen 
abzustimmen.  
 

 
Seeadlerjunges bei der Beringung 
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Manchmal kann es erforderlich sein, bestimmte 
Waldteile für den Besucherverkehr zu sperren und 
forstliche Arbeiten während der Brutzeit auszu-
setzen.    
          
Zu wissenschaftlichen Zwecken und zur Bestands-
kontrolle werden alle Seeadlerbrutpaare überwacht 
und der Bruterfolg überprüft. Die meisten Jungtiere 
werden vor dem Ausfliegen beringt und bei dieser 
Gelegenheit gleich von den Wissenschaftlern 
gemessen, gewogen und es werden Blutproben 
genommen. 
 
1.8.7  Wildgänse  
 
Wildgänse sind in Europa überwiegend Kulturfolger, 
die in von Menschen geschaffenen Landschaften 
leben. Doch durch intensive Landwirtschaft sind die 
Wildgänse bedroht, wie auch andere Tier- und 
Pflanzenarten dieser Landschaft (z. B. Weißstorch 
und Wiesenvögel), wieder an den Rand gedrückt zu 
werden. Auf der Suche nach Nahrungs- und 
Rastplätzen kommt es  dabei immer wieder zu 
Spannungen zwischen den Interessen der 
Landwirte und denen der Wildgänse. Um zukünftig 
von Seiten der Landwirte sowie des Natur- und 
Artenschutzes einen Interessenausgleich zu 
erreichen, empfiehlt sich unter Berücksichtigung der 
regionalen Verhältnisse die Entwicklung eines 
landesweiten Managementrahmens im Umgang mit 
wildlebenden Gänsen und Schwänen. Damit man 
dabei nicht mit gültigem Recht in Konflikt gerät, sind 
nationale und internationale Verpflichtungen zum 
Schutz der betreffenden Arten zu berücksichtigen. 
Dabei sollten sich die Schutzmaßnahmen sowohl 
auf ganze Rastgebiete als auch auf einzelne Arten 
und Individuen erstrecken. Von ganz besonderer 
Bedeutung ist hierbei die Umsetzung der EG-
Vogelschutzrichtlinie.   
 
Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem 
Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (LfULG) und der Sächsischen 
Vogelschutzwarte Neschwitz sowie unter 
Beteiligung zahlreicher Mitwirkender wurde im Jahr 
2006 von Thomas Heinicke eine Studie zu den 
“Grundlagen für ein Management von wildlebenden 
Gänsen und Schwänen im Freistaat Sachsen” 
erarbeitet. Daraus folgte ein umfangreiches 
Pilotprojekt zur Verbesserung des Monitorings und 
zur Erarbeitung von Grundlagen für ein Gänsema-
nagement am Beispiel der Rastregion Leipzig-
Borna-Altenburg.  
 
Aufgrund des engen räumlichen Zusammenhangs 
als Gänserastregion wurden die benachbarten 
Flächen in Thüringen, die Landkreise Altenburger 
Land und Greiz, mit in die Studie einbezogen. Der 
Schwerpunkt des Rastgeschehens lag in diesem 
Winter im Raum Eschefeld-Altenburg sowie um 

Borna. Das Monitoring ergab, dass durch die milde 
Witterung im Winter 2007/08 das Auftreten von Gänsen 
im Projektgebiet mit lediglich knapp 50.000 Tieren Mitte 
November vergleichsweise moderat war. Dominiert 
wurden die Gänserastbestände mit maximal 35.000 
Vögeln von der Tundrasaatgans, gefolgt von der 
Blässgans mit bis zu 14.000 Individuen. Mit einem 
hohen Anteil von zeitweise über 40 Prozent an den 
Gesamtbeständen hat sich die Zahl der Blässgänse 
gegenüber den Vorjahren weiter erhöht. Mit knapp 500 
bzw. mindestens 51 Vögeln weisen die lokal 
vorkommenden Grau- und Nilgänse deutlich höhere 
Bestände auf, als bislang erfasst worden sind. 
 
Nach einer Zählung am 1./2. November 2008 konnte 
ein Bestand von 15.000 Wildgänsen nachgewiesen 
werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind das ca. 15.000 
Vögel weniger. Für die Blässgans war das Jahr 2008 
ein sehr schlechtes Brutjahr. Statt der regulär um die 
25 Prozent Jungvögel, waren es nur 1 bis 2 Prozent. 
Bei der Saatgans betrug der Jungvogel Anteil 5 bis 8 
Prozent, die Jahre zuvor waren es +/- 25 Prozent. Die 
Ergebnisse resultieren aus Schlafplatzzählungen an 
den Talsperren Schömbach und Windischleuba, der 
Spülfläche Rusendorf, dem Haselbacher See, den 
Haselbacher und Wilchwitzer Teichen und den Kies-
gruben Nobitz.  
  
Nachdem sich mit Hilfe des Monitorings ein Überblick 
über die Gänsebestände und deren Verhalten 
verschafft wurde, ist es nun Ziel des Managements von 
wilden Gänsen und Schwänen, spezielle, ruhige 
Flächen als Nahrungsplätze für die Tiere auszuweisen. 
Denn Störungen bzw. Vergrämungen während der 
Nahrungsaufnahme können sich negativ auf das 
Verhalten der Gänse und Schwäne auswirken. Dies 
macht sich dadurch bemerkbar, dass sie bestimmte 
Schlafplätze oder Nahrungsflächen meiden und sich 
auf ungestörte Gebiete konzentrieren, wo sie unter 
Umständen größere Schäden verursachen. Werden die 
Vögel wiederholt aufgescheucht und müssen sich neue 
Nahrungsflächen suchen, führt das zu einem größeren 
Energieverbrauch und infolge dessen zu einem 
erhöhten Nahrungsbedarf der Tiere. Die dadurch 
ebenfalls entstehende Scheu kann zu einer Meidung 
dieser Flächen führen, wodurch es zu einer höheren 
Konzentration auf ungestörten Flächen kommt, die 
dann beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen werden 
können. Es sei denn, diese Flächen werden schon 
vorsorglich im Rahmen eines Managementplanes als 
Nahrungsplatz für Wildgänse und Schwäne vorge-
sehen. 
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1.8.8 Internationaler Artenschutz 
 
Neue Zuständigkeiten im Artenschutz und 
wichtige Informationen für Vereine sowie private 
Züchter und Halter besonders bzw. streng 
geschützter Arten 
 
Seit dem 01.05.2008 haben sich die Zuständig-
keiten bei den Behörden hinsichtlich des Arten-
schutzes nach dem Thüringer Haushaltsbe-
gleitgesetz 2008/ 2009 geändert. Demzufolge ist für 
den Vollzug des Artenschutzes im Altenburger Land 
nicht mehr das staatliche Umweltamt in Gera 
zuständig, sondern das Landratsamt Altenburger 
Land. 
 
Für alle Bürger des Landkreises Altenburger Land, 
die Tiere der besonders geschützten Arten halten, 
steht als für den Artenschutzvollzug zuständige 
Behörde die untere Naturschutzbehörde des 
Landkreises zur Verfügung. 
 
Im Folgenden finden Sie Ausführungen zu einigen 
häufig gestellten Fragen. 
 
1. Warum sind internationaler Artenschutz und 
eine umfangreiche Gesetzgebung wichtig? 
Beim gesetzlichen Artenschutz geht es darum, 
bedrohte Arten in ihrem Bestand im In- und Ausland 
vor Beeinträchtigungen durch den Menschen zu 
schützen. Es soll verhindert werden, dass 
Wildbestände durch unverantwortlichen Fang 
gefährdet werden. Alarmierend ist die Tatsache, 
dass der illegale Handel mit Tier- und Pflanzenarten 
vom Umsatz her gleich hinter dem Drogenhandel 
rangiert. Um dem zu begegnen, haben sich die 
Gesetzgeber weltweit auf strenge Kontrollsysteme 
geeinigt. Dies hat zur Folge, dass für jedes als 
“besonders geschützt” eingestufte Exemplar in 
menschlicher Obhut ein Herkunftsnachweis 
erforderlich ist. Dieses Dokument muss belegen 
können, dass es sich bei dem Exemplar nicht um 
einen rechtswidrigen Wildfang, sondern um ein 
legales Tier handelt. 
 
2. Was ist bei der Nachweis-, Melde- und Kenn-
zeichnungspflicht zu beachten? 
Tierhalter sollten wissen, ob ihre Pfleglinge zu den 
besonders geschützten Arten gehören (siehe §10 
(2) Nr. 10 Bundesnaturschutzgesetz in seiner 
aktuell gültigen Fassung). Sind sie besonders 
geschützt, so müssen sich Züchter und Halter 
informieren, ob es sich um meldepflichtige Arten 
handelt. Zudem ist zu klären, ob die Pflicht besteht, 
die Tiere durch einen Ring, einen Transponder oder 
auf sonstige Art und Weise zu kennzeichnen.  
 
Sind die Tiere als besonders geschützte Arten 
weder melde- noch kennzeichnungspflichtig, so 
müssen die Besitzer der Tiere trotzdem 

Herkunftsnach-weise besitzen, die den Tieren eindeutig 
zuzuordnen sind. 
 
3. Wie melde ich mein Tier an? 
Für Arten die in Anhang A der EG-Verordnung 
aufgeführt sind, reicht die Kopie der EG-
Bescheinigung, bei Schildkröten immer in Verbindung 
mit einer Fotodokumentation. Bei Arten des Anhangs B 
der EG-Verordnung wird eine Kopie des 
Herkunftsnachweises bzw. der Herkunftsbescheinigung 
oder der behördlichen Bestätigung von Nachzuchten 
benötigt. Wichtig für Halter von Vögeln: Unbedingt das 
vollständige Kennzeichen (sämtliche Ziffern und 
Buchstaben des Ringes) und  wenn möglich  immer 
den wissenschaftlichen Namen des Tieres angeben. 
Datum und Unterschrift gehören ebenfalls zu einer 
vollständigen Anmeldung. Viele Halter übersehen, dass 
sie ihr Tier bei Verkauf, Abgabe, Veränderung des 
regelmäßigen Standortes oder Tod des Exemplars 
auch wieder abmelden müssen. 
 
4. Was heißt „legale Herkunft“? 
Im Regelfall ist nachzuweisen, dass das Exemplar 
entweder legal in die Europäische Union (EU) 
eingeführt oder legal innerhalb der EU nachgezüchtet 
wurde. Im Falle der eigenen Nachzucht füllen Sie eine 
Herkunftsbestätigung für das Tier aus (siehe Formular). 
Als weitere Erwerbsquellen können noch legaler Altbe-
stand oder die legale Naturentnahme innerhalb der EU 
in Frage kommen. 
 
5. Wie sieht der Herkunftsnachweis genau aus? 
Für ein gekauftes Exemplar einer streng geschützten 
Art (in Anhang A der EG-Verordnung aufgeführt, so 
genannte Anhang-A-Arten) ist eine EG-Bescheinigung 
(früher CITES-Bescheinigung) erforderlich. Für die 
übrigen Arten kann jedes geeignete Beweismittel 
vorgelegt werden, das die legale Einfuhr, Zucht usw. 
bestätigt. In Ausnahmefällen gefertigte Selbstdeklara-
tionen müssen auf Belegen beruhen. Eine einfache 
Quittung vom Händler reicht hier nicht aus. 
Ausführliche Angaben zur Meldepflicht und zum 
Herkunftsnachweis finden Sie unter: 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlvwa2/nat
urschutz/Artenschutz.pdf 
 
6. Wie erfolgt die korrekte Kennzeichnung 
(Beringung)? 
Nachgezüchtete Vögel der in Anlage 6 der Bundes-
artenschutzverordnung aufgeführten Arten sind im 
Regelfall mit geschlossenen Fußringen, die ausschließ-
lich von den Verbänden Bundesverband für fachge-
rechten Natur- und Artenschutz e. V. und Zentralver-
band Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. 
ausgegeben werden, zu kennzeichnen. Nur diese 
erfüllen die artenschutzrechtlichen Kriterien. Eine 
Kennzeichnung mit Ringen anderer Verbände, etwa 
eines anderen Züchterverbandes, genügt nicht. 
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7. Gilt meine Voliere als Tiergehege? 
Ob eine Voliere als Tiergehege gilt, lässt sich 
anhand des Thüringer Naturschutzgesetzes 
überprüfen (§ 33 ThürNatG  Thüringer Gesetz für 
Natur und Landschaft vom 30. August 2006): 
„Tiergehege sind ortsfeste Anlagen außerhalb von 
Wohn- und Geschäftgebäuden, in denen Tiere 
besonders geschützter wild lebender Arten in 
Gefangenschaft gehalten werden“.  
 
Beispiel: Auch eine direkt am Wohnhaus angebaute 
Voliere erfüllt das oben genannte Kriterium. Alle 
Tiergehege/Volieren, auf die diese Definition zutrifft, 
müssen vom Umweltamt (auch nachträglich) und 
ggf. vom Bauordnungsamt genehmigt werden. Zur 
Genehmigung muss ein entsprechender Antrag 
gestellt werden. Bei den Formalitäten ist die 
zuständige Naturschutzbehörde des Landkreises 
gern behilflich. Sollten bei bestehenden Tierge-
hegen aus artenschutzrechtlichen Gründen Umbau-
ten nötig sein (z. B. Vergrößerungen), können von 
Seiten der Behörde gegebenenfalls großzügige 
Fristenlösungen ermöglicht werden. 
 
8. Was ist bei Ausstellungen/Börsen zu 
beachten? 
Selbstverständlich dürfen nur Tiere ausgestellt 
werden,  
 

 für die ein korrekter Herkunftsnachweis 
vorliegt, 

 die, wenn sie meldepflichtig sind, der 
zuständigen Behörde gemeldet wurden, 

 die, wenn sie kennzeichnungspflichtig 
sind, eine den Bestimmungen 
entsprechende Kennzeichnung tragen.  

 
Wenn bei einer Ausstellung Eintrittsgeld verlangt 
und/oder ausgestellte Tiere zum Verkauf angeboten 
werden, so gilt dies artenschutzrechtlich als 
kommerzielle Zurschaustellung. Für Anhang-A-
Arten braucht der Besitzer der Tiere zu diesem 
Zweck eine durch die zuständige Behörde (i. d. R. 
untere Naturschutzbehörde) ausgestellte EG-
Bescheinigung. 
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Aufgrund der technischen Bauweise sind die Anla-
gen in der Praxis genauer dimensionierbar und da-
mit auch für geringere Wassermengen bzw. kleinere 
Gewässer geeignet. Ein weiterer Vorteil der Schlitz-
pässe besteht in ihrem geringen Platzbedarf. Der 
Nachteil des technischen Bauwerkes besteht in sei-
ner mangelnden Anpassung an den natürlichen 
Gewässercharakter. 
 
 

 
Schlitzpass am Wehr Hausmühle 
 
Initiierung der Eigendynamik  
Die Eigendynamik eines Gewässers ist durch 
Rückbau der Ufer- und Sohlbefestigungen, die aus 
nutzungsorientierten Gründen ohne Beachtung ge-
wässerökologischer Gesichtspunkte eingebaut wur-
den, durch Profilaufweitungen, gezielt gewählte 
Ausuferungsbereiche bei Hochwasser (natürliche 
Rückhalteräume) wieder herstellbar. 
 
Dem Gewässer wird durch Mäandrierung Platz ge-
geben, sich auf natürliche Weise auszubreiten. 
Schwerer Verbau und zu schnell abfließende 
Hochwasserwellen werden damit vermieden, kos-
tenaufwändige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
entfallen, da das Hochwasser durch natürliche Ein-
flüsse vom Gewässer selbst reguliert wird. 
 
Kosten 
Das Modellvorhaben kostete rund eine Million Euro, 
von denen etwa 75 Prozent durch das Thüringer 
Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und 
Umwelt (TMLNU) gefördert wurden. Als Finanzie-
rungsquellen für das Gesamtprojekt wurden neben 
der Modellprojektförderung auch andere Förderpro-
gramme (Wismut-Revitalisierung, Bodenordnungs-
verfahren, Erosionsschutzpflanzungen, Maßnah-
men an Gewässern zweiter Ordnung, Regionalent-
wicklung, LEADER+) sowie Mittel des 2. Arbeits-
markts genutzt. Eigenmittel aus Haushaltsmitteln 
und Eigenleistungen der Kommunen sowie Drittmit-
tel (beispielsweise von der Deutschen Umwelthilfe 
im Programm „Lebendige Flüsse“) ergänzten diese 
Finanzierungsquellen. 
 

Außerhalb des Modellvorhabens wurde der Sprotte-
Wassererlebnispfad zwischen Posterstein und 
Schmölln geschaffen. Er dient insbesondere der In-
wertsetzung des Potenzials Fließgewässer für touristi-
sche Ziele und wurde im Rahmen des Programms zur 
Revitalisierung der Wismut-Region vom Amt für Land-
entwicklung und Flurneuordnung Gera gefördert. In die 
Gestaltung der Schautafeln war das Roman-Herzog-
Gymnasium Schmölln mit einbezogen. 
 
Der gewässerbegleitende Wassererlebnispfad enthält 
eine Vielzahl von Erlebnisstationen und Schautafeln, 
welche das Verständnis und die Akzeptanz der Men-
schen für die Vorgänge im und am Wasser vermitteln 
bzw. verbessern möchten. Er verbindet außerdem die 
dazwischen liegenden Orte mit einem Rad- und Wan-
derweg und verbessert damit die Funktion der Sprotte-
aue als Erholungsraum. 
 
Unser Dank gilt allen an der Vorbereitung und Umset-
zung der genannten Gewässerentwicklungsmaßnah-
men beteiligten Gemeinden, Institutionen und Perso-
nen, allen voran der Stadt Schmölln als Initiator des 
Gesamtvorhabens und von den Anliegergemeinden 
beauftragter Bauherr. 
 

 
Erlebnispfad Sprotte oberhalb Nöbdenitz 
 

 
Erlebnispfad Sprotte in Schmölln 



 

 

Ergebniskontrolle durch Monitoring 
Das Ergebnis der mit dem Modellvorhaben aufge-
brachten Leistung wurde nicht dem Zufall überlas-
sen. Durch ein maßnahmebegleitendes Monitoring 
in der Sprotte, von der Mündung in die Pleiße bis 
hin zu ihrer Verzweigung in die Mannichswalder und 
Großensteiner Sprotte, wurde kontrolliert, ob die Ar-
tenhäufigkeit durch Herstellung der biologischen 
Durchgängigkeit und der Renaturierung verbauter 
Gewässerabschnitte in der Sprotte wieder zunimmt. 
Zu diesem Zweck gab es eine sehr ausgeprägte 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Schmölln, den 
ansässigen Angelvereinen „Sprottetal e. V.“ und 
„Schmölln 1967 e. V.“, dem Staatlichen Umweltamt 
Gera und dem Hydrolabor Schleusingen von der 
Bauhaus-Universität Weimar, Institut für Wasserwe-
sen. 
 
Bereits vor Beginn der Baumaßnahmen zum Mo-
dellvorhaben „Lebendige Sprotte“ wurde im Jahre 
2005 durch Initiative des Staatlichen Umweltamtes 
Gera im Rahmen des EU-WRRL-Monitorings in Zu-
sammenarbeit mit dem Anglerverband des Landes 
Thüringen und den ansässigen Angelvereinen der 
vorhandene Fischbestand nach Artenvorkommen in 
den Gewässerabschnitten der Sprotte zwischen den 
vielen, inzwischen umgebauten und beseitigten, 
Wehranlagen erfasst. Auf dieser Grundlage konnte 
von der Stadt Schmölln, stellvertretend für die am 
Modellvorhaben beteiligten Gemeinden, Ende 2007 
zur Funktions- und Effizienzkontrolle beim Hydrola-
bor Schleusingen eine „Erfolgskontrolle der Fisch-
aufstiegsanlagen“ in Auftrag gegeben werden. 
Fachlich wurde die Maßnahme noch vom Staatli-
chen Umweltamt Gera, das inzwischen aufgelöst 
wurde, begleitet. 
Das erste Ergebnis bestätigt die Richtigkeit der am 
Gewässer vorgenommenen Veränderungen. Insbe-
sondere durch die Umgestaltung der vielen Wehr-
anlagen, beginnend in Selleris bis hinauf nach Voll-
mershain und Untschen, ist nach Abschluss der in 
den Jahren 2006 und 2007 an und in der Sprotte 
durchgeführten Baumaßnahmen eine ganz deutli-
che Zunahme der anzutreffenden Arten festzustel-
len. Das Hydrolabor Schleusingen hat durch ver-
schiedene Methoden (Elektrobefischung, Reusen-
kontrolle und Markierung von Fischen) im ersten 
Ergebnis Ende Juli 2008 nachgewiesen, dass dem 
Leitbild der Sprotte entsprechend von den 16 Arten 
bereits wieder 10 Arten im gesamten Hauptgewäs-
ser (Mündung in die Pleiße bis zu ihren Verzwei-
gungen) durchgängig anzutreffen sind. Damit konn-
ten gegenüber der Erfassung im Jahre 2005 in allen 
untersuchten Abschnitten zwischen den verschie-
denen Wehrstandorten mehr Fischarten nachge-
wiesen werden. 
 
Die Sprotte ist somit von einer „Tümpelkette“ (Anei-
nanderreihung von Wehrstau zu Wehrstau) wieder 
zu einem naturnahen, für wassergebundene Lebe-
wesen passierbaren Fließgewässer, herangewach-
sen.  

Selbstverständlich gilt es, das Geschaffene zu erhalten. 
Neben der Unterhaltung der Fischaufstiegsanlagen, die 
von den zuständigen Gemeinden im Rahmen ihrer 
Gewässerunterhaltungspflicht wahrgenommen wird, 
kann jeder Bürger unseres Landkreises daran aktiv 
mitarbeiten, indem darauf geachtet wird, dass keine 
Veränderungen an den Anlagen vorgenommen werden 
oder dass zum Beispiel spielende Kinder, die die Quer-
riegel in den Sohlgleiten und Umgehungsgerinnen lei-
der sehr gern als „Abenteuerspielplatz“ auffassen, die 
für die Passierbarkeit der Fische so wichtigen Schlitze 
in den Querriegeln nicht mit Steinen verbauen.  
 
Das EU-WRRL-Monitoring wird in den nächsten Jahren 
an der Sprotte unter Verantwortung des Freistaates 
Thüringen fortgesetzt, damit die Veränderung der Ar-
tenvielfalt in der Sprotte als Nachweis der Verbesse-
rung der biologischen Durchgängigkeit in der Sprotte 
auch weiterhin belegbar ist. Ganz bestimmt wird dabei 
auch die laufende Beräumung und Erhaltung der im 
Modellvorhaben geschaffenen Fischaufstiegsanlagen 
und ihre Wirksamkeit immer wieder mit geprüft.   
 

 
Monitoring zum Fischaufstieg, Erfassung mittels Reuse
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5.3 Grund- und Trinkwasser 
5.3.1 Wasserversorgung 
 
Die Wasserversorgung gehört als Daseinsvorsorge 
zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen. 
Die Gemeinden müssen im Bereich ihres Hoheits-
gebietes eine ordnungsgemäße Versorgung mit 
Trinkwasser sicherstellen. Um dieser Aufgabe ge-
recht zu werden, haben sich in unserem Landkreis 
viele Gemeinden in Zweckverbänden und Eigenbe-
trieben organisiert. Lediglich drei Gemeinden führen 
die Wasserversorgung in eigener Regie durch.  
 
Im Landkreis Altenburger Land wurden seit dem 
letzten Umweltbericht 1998 durch die Versorgungs-
unternehmen mit Förderung des Freistaates Thü-
ringen erhebliche Investitionen getätigt, um eine 
langfristige qualitativ einwandfreie Trinkwasserver-
sorgung zu garantieren. Dabei spielt auch der An-
schluss an die Fernwasserversorgung Thüringen 
eine große Rolle. Teile des Versorgungsgebietes 
der EWA, des ZAL, der Stadtwerke Schmölln, der 
Gemeindewerke „Oberes Sprottental“ und die Ge-
meinde Heukewalde werden mit Fernwasser ver-
sorgt. 
 

 
Wasserwerk Merlach 
 
Beim Neubau des Wasserwerkes Merlach wurde 
eine Investition in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro 
getätigt, die mit 984.000 Euro vom Freistaat Thürin-
gen gefördert wurde. Seine offizielle Eröffnung war 
am 22. August 2005. Der Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung Altenburger 
Land (ZAL) ist der Betreiber und derzeit werden ca. 
5.450 Einwohner daraus versorgt. Perspektivisch ist 
vorgesehen, die Gewerbegebiete Guteborn und 
Nitzschka an diese Versorgungsanlage anzubinden. 
 
5.3.2 Organisationsstrukturen der   
 Wasserwirtschaft im Landkreis 
 

 Im Altenburger Land existieren zur Wasserver-
sorgung folgende Organisationsstrukturen:  
 
Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg 
GmbH (EWA) ist im Bereich Wasserwirtschaft 
für das Ver- und Entsorgungsgebiet der Stadt 

Altenburg, einschließlich der Ortsteile, zuständig. 
 

 Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung Altenburger Land (ZAL) betreibt das 
Gebiet Altkirchen, Dobitschen, Drogen, Fockendorf, 
Frohnsdorf, Gerstenberg, Göhren, Gößnitz, Groß-
röda, Haselbach, Heyersdorf, Jückelberg, Krie-
bitzsch, Langenleuba-Niederhain, Lehma, Lödla, 
Lucka, Lumpzig, Mehna, Monstab, Naundorf, No-
bitz, Ponitz, Rositz, Saara (nur mit den Ortsteilen 
Bornshain, Burkersdorf, Gardschütz, Gleina, Heili-
genleichnam, Kaimnitz, Lehndorf, Löpitz, Mockern, 
Saara, Selleris, Taupadel), Starkenberg, Tegkwitz, 
Treben, Windischleuba und Ziegelheim.  

 
 Meuselwitz und seine Ortsteile fallen in den Be-

reich des Eigenbetriebes „Stadtwerke Schnaude-
tal“. 

  
 Die Stadtwerke Schmölln GmbH ist für das Ver- 

und Entsorgungsgebiet Schmölln und deren Orts-
teile zuständig. 

  
 Zum Eigenbetrieb Gemeindewerke „Oberes Sprot-

tental“ gehören Jonaswalde, Löbichau, Nöbdenitz, 
Posterstein, Thonhausen, Vollmershain und Wil-
denbörten. 

 
 Göllnitz wird vom Eigenbetrieb Göllnitz abgedeckt.  

 
 Der Eigenbetrieb Heukewalde ist für das Gebiet 

Heukewalde zuständig. 
 

 Zum Eigenbetrieb Saara gehören Gieba, Gold-
schau, Gösdorf, Großmecka, Löhmigen, Maltis, 
Podelwitz, Runsdorf, Tautenhain, Zehma, Zürchau, 
Zumroda. 

 
 Der Eigenbetrieb Göpfersdorf ist für die Versorgung 

der Gemeinde Göpfersdorf zuständig.  
 
5.3.3 Wasserschutzgebiete 
 
Der Schutz des Trinkwassers ist eine der wesentlichs-
ten Aufgaben des Umweltschutzes. Grundwasser ist 
die Basis für unser wichtigstes Lebensmittel, das 
Trinkwasser, aber auch Lebensqualität. Aus diesem 
Grund sind Verunreinigungen und sonstige Beeinträch-
tigungen vom Grundwasser fernzuhalten. Um dies zu 
erreichen, ist die Festsetzung von Wasserschutz-
gebieten erforderlich.  
 
Es gibt eine Vielzahl von möglichen Gefährdungen und 
Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Krankheitser-
reger, Abwasser, Giftstoffe, Düngemittel, Abrieb von 
Straßendecken, Heizöl oder auch Temperaturerhöhun-
gen durch Kühlwassereinleitung.  
Trotz aller technischen oder organisatorischen Sicher-
heitsmaßnahmen lassen sich Gewässergefährdungen 
nicht völlig ausschließen. Wasserschutzgebiete werden 
im Interesse des Wohls der Allgemeinheit festgesetzt.  
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Ein Trinkwasserschutzgebiet gliedert sich in drei 
Schutzzonen: 
Die Trinkwasserschutzzone I ist der Bereich um 
die Brunnen. In ihr muss eine  Gewässerverunreini-
gung und -verseuchung unbedingt ausgeschlossen 
werden. Sie ist gegen unbefugtes Betreten zu si-
chern, generell einzuzäunen und die Brunnen sind 
zu verschließen.  
In der Trinkwasserschutzzone II ist eine Gewäs-
serverunreinigung durch schwer oder nicht elimi-
nierbare Kontaminationen, wie Mineralöle, Mineral-
produkte, Organohalogene, giftige Schwermetalle, 
als auch biologisch abbaubare Kontaminationen, 
die aus dem Gebiet der angrenzenden Trinkwas-
serschutzzone III in das Grundwasser gelangen 
können, auszuschließen. 
In der Trinkwasserschutzzone III existieren auch  
Nutzungsbeschränkungen und Verbote. Wenn trotz-
dem ein Vorhaben unumgänglich ist, muss ein An-
trag auf Ausnahmegenehmigung bei der unteren 
Wasserbehörde gestellt werden. 

 
Wasserschutzgebiet Nitzschkaer Brücke 
 
In unserem Landkreis gibt es derzeit 12 Trinkwas-
serschutzgebiete. Gemäß § 130 des Thüringer 
Wassergesetzes (ThürWG) muss die Wasserbe-
hörde überprüfen, ob ihr Bestand gerechtfertigt ist. 
Sowohl Neufestsetzungen, Änderungen als auch 
Aufhebungen werden nach Anhörung der Betroffe-
nen im Thüringer Landesverwaltungsamt als Obere 
Wasserbehörde beschieden. Die getroffenen Be-
schlüsse werden dann im Thüringer Staatsanzeiger 
veröffentlicht und sind verbindlich.  

 
Jeder Bürger hat gemäß Umweltinformationsgesetz  
das Recht, sich im konkreten Einzelfall über bestehen-
de Wasserschutzgebiete und die damit verbundenen 
Verbote und Nutzungsbeschränkungen bei der Unteren 
Wasserbehörde zu informieren bzw. in Beschlüsse und 
Kartenmaterial Einsicht zu nehmen.  
 
5.3.4 Grundwassernutzung durch Bürger 
 
Im Interesse des Klimaschutzes und zur Schonung fos-
siler Energieträger wird verstärkt auf die Nutzung rege-
nerativer Energien gesetzt. Dabei gewinnen Windkraft, 
Solarenergie, Biomasse und die Nutzung der Wasser-
kraft immer mehr an Bedeutung. Zur Bereitstellung von 
Niedertemperaturwärme stellt die mit einer Erdsonde 
gekoppelte Wärmepumpe gegenwärtig eine Erfolg ver-
sprechende Option dar, weil das Vierfache der einge-
setzten elektrischen Leistung in nutzbare Wärmeleis-
tung umgewandelt wird. 
 
Die Wärmepumpen-Heizung wird in den Energie-
Einsparverordnungen der Länder Deutschland, Öster-
reich und Schweiz aufgrund des großen Anteils erneu-
erbarer Energie besonders bevorzugt, weil sie auf ein-
fache Weise die Energiebilanz des Hauses verbessert. 
Die Nutzung von Erdwärme gewinnt auch im Landkreis 
immer mehr an Bedeutung.  
 
Funktionsweise von Erdwärmesonden 
Die Wärmepumpe arbeitet im Prinzip wie ein Kühl-
schrank mit gleicher Technik, nur mit umgekehrtem 
Nutzen. Beim Kühlschrank wird dem Kühlgut über den 
Verdampfer die Wärme entzogen und über den 
Verflüssiger an der Rückseite des Gerätes an den um-
gebenden Raum abgegeben. Bei der Wärmepumpe 
wird der Umwelt (Wasser, Erdreich, Umgebungsluft) die 
Wärme entzogen, auf ein höheres Temperaturniveau 
angehoben und dem Heizsystem zugeführt. Das Prin-
zip funktioniert sowohl im Sommer und Winter.  
 
Natürlich ist es nicht rationell, das Prinzip der Wärme-
pumpe für zu hohe Vorlauftemperaturen zu nutzen.  
Deshalb sind Niedertemperaturheizsysteme, Fuß-
boden- oder Wandheizungen, aber auch spezielle Ra-
diatoren ideale Partner der Wärmepumpe. Fußboden-
heizungen erzeugen eine gesunde Strahlungswärme, 
verbessern das Raumklima und vermitteln ein ange-
nehmes Wärmeempfinden.  
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Anwendungsbereich von Erdwärmesonden 
Bei der Nutzung von Umweltwärme spielt der Un-
tergrund als Wärmequelle (Wasser, Erdreich) eine 
bedeutende Rolle, da seine Temperatur über das 
Jahr nur geringen Schwankungen unterworfen ist. 
Bei der Auswahl der Wärmequelle (Erdreich, Was-
ser oder Umgebungsluft) und des Anlagentyps sind 
folgende Kriterien zu bedenken: ausreichende Ver-
fügbarkeit, möglichst hohe Speicherfähigkeit, mög-
lichst hohes Temperaturniveau, ausreichende Re-
generation, kostengünstige Erschließung, geringer 
Wartungsaufwand.  
 
Der Hauptanwendungsbereich der Wärmepumpe 
liegt in der Beheizung privater Eigenheime. In 
Deutschland werden 75 Prozent des Gesamtener-
gieverbrauchs der Haushalte für die Gebäudehei-
zung verwendet.  
 
Rahmenbedingungen für Erdwärmesonden 
Erdwärmesonden sind mit Bohrungen verbunden, 
die das Grundwasser  anschneiden. Diese Nutzun-
gen sind der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 
Nach Einreichung der Antragsunterlagen bei der 
UWB werden durch die Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie die hydrogeologischen Rah-
menbedingungen beurteilt.  
 
Zu unterscheiden sind Gebiete, in denen die Anlage 
von Erdwärmesonden aus hydrogeologischer Sicht 
günstig ist. Hier kann grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass schädliche Veränderungen 
des Grundwassers nicht zu erwarten sind. 
 
Es gibt auch Gebiete, in denen die Anlage von Erd-
wärmesonden bis zur Basis des obersten Grund-
wasserleiters hydrologisch günstig, bei größeren 
Tiefen wegen Stockwerksgliederung ungünstig ist. 
Das Bohrrisiko ist in diesen Gebieten ebenfalls rela-
tiv gering einzustufen.  
 
Man unterscheidet außerdem Gebiete, in denen die 
Anlage von Erdwärmesonden wegen unterirdischer 
Hohlräume und hoher Grundwasserfließgeschwin-
digkeiten aus hydrogeologischer Sicht ungünstig 
sind. Das Bohrrisiko ist in diesen Gebieten erhöht. 
Schwierigkeiten bei der Ringraumabdichtung kön-
nen den finanziellen Aufwand beträchtlich erhöhen 
oder sogar zum Abbruch des Vorhabens führen.  
 
In Trinkwasserschutzgebieten hat die überragende 
Bedeutung einer ausreichenden Trinkwasserver-
sorgung Vorrang vor Maßnahmen der Energieein-
sparung. Aus diesem Grund untersagen die 
Schutzgebietsverordnungen Gewässerbenutzungen 
und Erdarbeiten im Zusammenhang mit Wärme-
pumpen. 
 
Das heißt also, die Wärmepumpe ist sowohl für den 
Nutzer als auch für die Umwelt sehr vorteilhaft, 
denn Umwelt zu schonen muss nicht bedeuten, auf 
Komfort zu verzichten. 

 
 
Prinzip der Beheizung eines Hauses mittels  Erdwärmesonde
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5.4 Abwasser 
 
In privaten Haushalten in Deutschland werden von 
jedem Einwohner durchschnittlich 128 Liter Wasser 
pro Tag verbraucht. Zirka 45 Liter davon rauschen 
durch das WC, 50 Liter beträgt der Bedarf für Kör-
perpflege, einschließlich Duschen oder Baden. 
Durch Spülen und Waschen werden nochmals 
durchschnittlich 25 Liter verbraucht. So gelangen 
120 Liter verunreinigtes Wasser (Abwasser) pro 
Person und Tag unmittelbar in die Kanalisation. Die 
verbleibenden 8 Liter werden für Essen, Trinken 
und Sonstiges genutzt. 
 
Abwasser ist ein durch häuslichen, gewerblichen, 
industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen 
Gebrauch in seinen natürlichen Eigenschaften und 
Inhaltstoffen verändertes Wasser. Hierzu gehört 
auch das aus bebauten Gebieten (befestigten/ ver-
siegelten Flächen) abfließende Niederschlagswas-
ser. Die Ableitung erfolgt in die Kanalisation sowie 
in oberirdische Gewässer oder in das Grundwasser. 
Die Schadstoffe, die sich im Abwasser befinden, 
müssen durch Behandlung und andere Maßnahmen 
weitestgehend reduziert werden. Das eigentliche 
Anliegen der Abwasserreinigung bzw. Abwasser-
entsorgung ist: 

 die Gewässerreinhaltung 
 der Trinkwasserschutz 
 die Ortshygiene und 
 letzten Endes die Gesundheitsvorsorge. 

 
5.4.1  Abwasserbeseitigung 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Abwasser-
behandlung: 

 gemeinschaftliche Entsorgung über einen 
öffentlichen Kanal mit Anschluss an eine 
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage 

 
 Einzelentsorgung mit einer Abwasserbe-

handlung in einer dezentralen Kleinkläran-
lage 

 
Die rechtlichen Grundlagen für den Bau und Betrieb 
von Abwasseranlagen ist im Wasserhaushaltsge-
setz des Bundes (WHG) und im Thüringer Wasser-
gesetz (ThürWG) geregelt. Das Einleiten von Ab-
wasser in ein Gewässer stellt eine erlaubnispflichti-
ge Gewässerbenutzung dar. Die benötigte Erlaub-
nis soll sicherstellen, dass die eingeleiteten Schad-
stofffrachten die Umwelt so gering wie möglich be-
lasten.  
 
5.4.2  Abwasserbeseitigungspflicht 
 
Die ordnungsgemäße Sammlung, Behandlung und 
Ableitung des anfallenden Abwassers ist eine kom-
munale Aufgabe. Im Thüringer Wassergesetz ist 
festgelegt, dass die Abwasserbeseitigungspflicht 
den Gemeinden (Abwasserbeseitigungspflichtige) 
obliegt, in denen das Abwasser anfällt.  

Sie können diese Abwasserbeseitigungspflicht auch an 
anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
(Zweckverbände, Stadtwerke u. a.) übertragen. Im 
Landkreis Altenburger Land existieren zur Abwasser-
beseitigung die folgenden Organisationsstrukturen: 
 

 Altenburger Städtische Abwasserentsorgung 
(ASA) 

 Zweckverband Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung Altenburger Land (ZAL) 

 Stadt Meuselwitz Eigenbetrieb „Stadtwerke 
Schnaudertal“ 

 Stadtwerke Schmölln GmbH 
 Gemeindewerke „Oberes Sprottental“ 
 Gemeinden in eigener Zuständigkeit (Eigenbe-

triebe), Mitgliedsgemeinden: Göllnitz, Göpfers-
dorf, Heukewalde, Saara (teilweise) 

 
5.4.3  Zentrale Abwasserbehandlungsanlagen 
 
Beim Aufbau einer geordneten Abwasserentsorgung 
wurden in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte 
erzielt. Durch die Umsetzung der Richtlinie 
91/271/EWG des Europäischen Rates vom 21. Mai 
1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
(EG-Kommunalabwasserrichtlinie) sind bis zum Jahr 
2005 für die Behandlung der Abwässer von gemeindli-
chen Gebieten > 2000 Einwohnerwerte (EW) alle erfor-
derlichen Kläranlagen errichtet und in Betrieb genom-
men worden. Darüber hinaus konnte das vorhandene 
Kanalnetz saniert und in erheblichen Umfang erweitert 
werden. Zur Weiterführung der EG– Kommunalabwas-
serrichtlinie ist durch folgende Maßnahmen vorgese-
hen, in den nächsten Jahren auch gemeindliche Gebie-
te < 2000 EW an eine zentrale Abwasserbehandlungs-
anlage anzuschließen. Dazu einige Beispiele aus unse-
rem Landkreis: 
 
5.4.3.1 Anschlussgraderhöhung an vorhandene 

kommunale Kläranlagen 
 
So werden zum Beispiel in Schmölln in absehbarer Zeit 
die Ortsteile Kummer und Nitzschka an die kommunale 
Kläranlage in Zschernitzsch angeschlossen. 
 

 
 
Kanalbau in der Ortslage Nitzschka 
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5.4.3.2 Neuerrichtungen kommunaler Kläranla-
gen im ländlichen Raum 
 
Für das Jahr 2010 ist im ländlichen Raum des Al-
tenburger Landes der Bau von mehreren kleineren 
kommunalen Kläranlagen geplant. So errichtet der 
Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsor-
gung Altenburger Land (ZAL) für die Ortslage Ha-
selbach eine Kläranlage für 900 EW. Die Gemein-
dewerke „Oberes Sprottental“ bauen für die Ge-
meinden Nöbdenitz und Löbichau eine Kläranlage 
in Untschen für 1800 EW. 
 

 
 
kommunale Kläranlage Beerwalde 
 
5.4.3.2 Ausbau der Abwasser – Ortsnetze 
 
Die Erweiterung des Ortsnetzes der Stadt Gößnitz 
und der damit verbundene Anschluss an die kom-
munale Kläranlage in Gößnitz. 
 

 
 
Kanalbau in offener Bauweise in Gößnitz 
 
5.4.3.4 Neuerrichtung und Sanierung von Klein-

kläranlagen 
 
Im Altenburger Land sind 34% der Einwohner nicht 
an eine kommunale Kläranlage angeschlossen.  

Das bedeutet, sie behandeln ihr häusliches Abwasser 
über meist private Kleinkläranlagen. 2% von diesen An-
lagen sind vollbiologische Kleinkläranlagen; die dem 
Stand der Technik entsprechen. Die restlichen 98% 
sind teilbiologische Kleinkläranlagen oder abflusslose 
Gruben mit einer unzureichenden Behandlung. So 
kann es zum Beispiel durch Undichtigkeiten solcher 
veralteter Anlagen zu einer Gefährdung des Grund-
wassers oder hauseigener  Brunnen kommen. Daher 
ist eine schrittweise Neuerrichtung oder Sanierung sol-
cher Kleinkläranlagen notwendig. 
 
5.4.4  Zentrale Regenwasserrückhaltungen 
 

 
Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Crimmitschauer 
Straße in Schmölln 
 
Die zentrale Regenwasserbehandlung und Regenwas-
serzwischenspeicherung wird durch den Bau von Re-
genrückhalte- und Regenüberlaufbecken sowie Stau-
raumkanälen wesentlich verbessert und entsprechend 
dem Stand der Technik abgesichert. Diese Bauwerke 
dienen dazu, bei Regenereignissen den Zulauf des ge-
sammelten Abwassers, also auch des Niederschlags-
wassers, in die kommunalen Kläranlagen zu reglemen-
tieren. Allein in der Stadt Schmölln gibt es zu diesem 
Zweck 17 Anlagen mit einem Gesamtvolumen von 
9120 m³. Sie dienen als eine Art Entlastungsbauwerke 
um ein Überlaufen der Kläranlage im Falle eines Stark-
regenereignisses zu verhindern. Der während des Re-
gens gespeicherte Beckeninhalt kann zeitversetzt zum 
Klärwerk weitergeleitet werden. Ist die Beckenkapazität 
ausgelastet, muss ein Überlauf in den Vorfluter erfol-
gen. 
 
5.4.5 Indirekteinleitungen 
 
Neben der stetigen Erhöhung des Anschlussgrades der 
Einwohner ist man auch bemüht, die Anzahl der Indi-
rekteinleiter zu erhöhen. Indirekteinleitung ist die Einlei-
tung und Behandlung von gewerblichem und industriel-
lem Abwasser in die kommunale Abwasseranlage. 
 
Bei einer Vielzahl von Unternehmen kann die Abwas-
serbehandlung so kostengünstiger durchgeführt wer-
den als in einer betrieblichen Anlage.  
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Dieses trifft hauptsächlich für die Nahrungs-, Ge-
nuss-, Spirituosen- und Getränkeindustrie zu. Auch 
bei Abwasser aus anderen Produktionsbereichen ist 
nach einer Vorbehandlung bestimmter Inhaltsstoffe 
meist ebenfalls die Einleitung in eine kommunale 
Kläranlage effektiver. 
 
Die Vielzahl der Maßnahmen zur Verbesserung der 
Abwasserreinigung hat zur weiteren Verminderung 
der Belastung unserer Gewässer beigetragen. Den-
noch ist es unter dem Gesichtspunkt weiterer Ge-
wässerentlastung notwendig, den Anschlussgrad an 
kommunale Kläranlagen zu erhöhen, da immer 
noch eine Vielzahl von nicht den gesetzlichen An-
forderungen entsprechenden Kleinkläranlagen und 
Teilortskanalisationen in geschlossenen Siedlungs-
gebieten eine erhebliche Gewässerbelastung dar-
stellen. 
 
5.4.6 Kleineinleitungen  
 
Kleineinleitungen im Bereich der Städte und Ge-
meinden sind oftmals Abwässer aus Grundstücken, 
die nicht in eine öffentliche Kanalisation, sondern di-
rekt in ein Gewässer (Grund- und Oberflächenwas-
ser) eingeleitet werden. Das anfallende häusliche 
Schmutzwasser wird dabei über grundstückseigene 
Kläranlagen, so genannte Kleinkläranlagen gerei-
nigt. Diese sind zumeist auf dem zu entwässernden 
Grundstück eingebaut. Das Abwasser wird nach 
Durchfließen einer solchen Grundstückskläranlage 
entweder versickert, soweit der Untergrund hierzu 
aufnahmefähig ist, oder in einem kurzen, in der Re-
gel dem Grundstückseigentümer gehörenden Kanal 
dem nächsten offenen Gewässer zugeleitet. 
 
Bei Kleinkläranlagen wird in der Regel grundsätzlich 
zwischen zwei Arten unterschieden: 

 
 Anlagen mit Belüftung des Abwassers, wel-

che dem Stand der Technik entsprechen 
(vollbiologische Kleinkläranlagen) 

 
 bei Anlagen ohne Belüftung des Abwassers 

kann aufgrund der veralteten Technologie 
nur schwer eine gute Reinigungsleistung 
des Abwassers erreicht werden (Mehr-
kammergruben) 
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5.5 Das Hochwasser im August 2002 
5.5.1 Meteorologische Entwicklung 
 
Die Ursache für die Entwicklung der Hochwassersi-
tuation im Sommer 2002 war ein ausgesprochener 
Schlechtwetter-Klassiker, der in der näheren und 
ferneren Vergangenheit schon mehrfach für katast-
rophale Niederschläge und Überschwemmungen in 
Mitteleuropa gesorgt hat. Und zwar handelt es sich 
um eine Vb-Wetterlage (sprich: fünf b), so genannt 
nach dem holländischen Meteorologen W. J. van 
Webber, der dieses wiederkehrende Muster der 
Wetterabfolge schon Ende des 19. Jahrhunderts er-
kannte und mit der Bezeichnung „Vb” versah.  
 
Dabei weichen die bereits wasserreichen vom At-
lantischen Ozean kommenden Luftmassen von ihrer 
üblichen West-Ost-Richtung in einem großen Bogen 
nach Süden ab. Sie erwärmen sich und erwerben 
damit eine höhere Aufnahmekapazität für Wasser. 
Über dem warmen Mittelmeer laden sie sich demzu-
folge nochmals stark mit Feuchtigkeit auf. Werden 
sie durch die meteorologischen Verhältnisse wie-
derum nach Norden gelenkt, müssen sie die Alpen 
bzw. die folgenden Mittelgebirge überqueren. Dabei 
gleiten die warmen und feuchten Luftmassen auf 
kältere Schichten und kühlen sich ab. So entstehen 
mächtige Wolken bis zu 7 km Höhe.  
 
Infolge der Abkühlung wird die Aufnahmekapazität 
der Luft für Wasser wieder verringert. Die Wolken 
regnen sich ab. So kommt es oft zu extremen Re-
genfällen.  
Eine solche Wetterlage kann sich von dem Bayeri-
schen Alpenrand bis nach Thüringen und Ostpreu-
ßen, sogar bis in das Warthe- und Weichselgebiet 
erstrecken. Das uns allen noch bekannte Oder-
Hochwasser 1997, das Hochwasser im sächsischen 
Raum 1954, das die höchsten je gemessenen Was-
serstandshöhen der Pleiße verursachte, oder das 
so genannte „Magdalenenhochwasser” von 1342, 
welches als Jahrtausendflut Flächen an den Flüs-
sen Rhein, Main und Donau und ihren Nebenflüs-
sen verwüstete, sind auf solche Wetterlagen zu-
rückzuführen.  
 
Eine derartige Wetterlage hatten wir auch im August 
2002. Nach einer Mitteilung der TU Dresden zog 
das Atlantiktief „Ilse” zunächst nach Südosten und 
saugte sich über dem Golf von Genua mit Wasser 
voll, anstatt über die Britischen Inseln und Skandi-
navien auf dem normalen westöstlichen Weg abzu-
ziehen. 
 
 „Am Montag, den 12. August überquert Ilse die Al-
pen in Richtung Sachsen und Böhmen und bleibt 
dort hängen – eingekeilt zwischen einem Azoren-
hoch und einem Hoch über Osteuropa. Im Oberall-
gäu fallen innerhalb von 24 Stunden 128 Liter Nie-
derschlag pro Quadratmeter, in Sonthofen sind es 
106.  
 

In den folgenden zwei Tagen schüttet das ortsfeste Tief 
Rekordmengen an Regen unter anderem über das 
Erzgebirge, das Elbsandsteingebirge und weite Teile 
Böhmens. In Zinnwald fallen vom Montag zum Diens-
tag 312 Liter pro Quadratmeter – so viel wie noch nie 
seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. 
Am 14. August sind es dann nach 72 Stunden Dauer-
regen sogar 406 Liter.” 
 
Der Landkreis Altenburger Land und das Einzugsgebiet 
der Pleiße befanden sich glücklicherweise nur am 
Rand dieses gewaltigen Niederschlagsgebietes. Aber 
nachdem durch ergiebige Niederschläge im Juli 2002 
die Böden bereits mit Wasser gesättigt waren (102 mm 
= l/m² in der Dekade vom 10.-19.07.2002 an der Mess-
station Altenburg Tulpenstraße 10), fielen in der Deka-
de vom 30.07. bis 08.08.2002 nochmals 96,5 mm und 
darauf folgend in der Dekade vom 09.08. bis 
18.08.2002 die Rekordmenge von 131 mm. Im Zu-
sammenwirken dieser ergiebigen Niederschläge mit 
den bereits gesättigten Böden traten auch unsere Bä-
che und die Pleiße über die Ufer. Zur Einordnung des 
Niederschlagsgeschehens in unserem Landkreis kann 
auf der folgenden Grafik die Niederschlagsverteilung im 
Einzugsbereich der Elbe verglichen werden.  
 

 
Niederschlagsverteilung über dem Elbeeinzugsgebiet für das 
Niederschlagsereignis vom 11.08. bis 13.08.2002 nach „Das 
Augusthochwasser 2002 im Elbegebiet“, Bundesanstalt für 
Gewässerkunde, Koblenz September 2002 
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